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Regeste

AbR 1988/89 Nr. 48, S. 165: Art. 41bis AHVV. Verzugszins für Beiträge. Abgrenzung
zwischen Beiträgen, die im ausserordentlichen Verfahren festgesetzt wurden und
Beitragsnachforderungen. Entscheid der Rekurskommission für Sozialversicherung

Erwägungen

E. 1
Der in Frage stehenden Verzugszinsverfügung liegen Beitragsnachforderungen der
Ausgleichskasse vom 20. Juli 1988 in der Höhe von insgesamt Fr. 5'099.70 zugrunde.
Fraglich ist, seit wann die entsprechenden Verzugszinsen laufen. Art. 41 bis Abs. 3 AHVV
in der Fassung vom 5. April 1978, in Kraft seit 1. Januar 1979, bestimmte, dass die Zinsen
bei Nachzahlungen vom Ende des Kalenderjahres an, für das die Beiträge geschuldet sind,
laufen (lit. b) und bei der Nachzahlung von Beiträgen aus selbständiger Erwerbstätigkeit,
wenn diese im ausserordentlichen Verfahren festgesetzt wurden, von dem Monat an, der auf
den Erlass der Verfügung folgt, aus der sich die Nachzahlung ergibt (lit. c). Art. 41 bis Abs.
2 AHVV in der Fassung vom 1. Juli 1987, in Kraft seit dem 1. Januar 1988, bestimmt, dass
die Zinsen bei Beitragsnachforderungen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, für welches
die Beiträge geschuldet sind, laufen (lit. b) und für persönliche Beiträge, die im
ausserordentlichen Verfahren zu wenig entrichtet worden sind, und für Sonderbeiträge nach
Art. 23 bis mit dem Kalendermonat, welcher der Verfügung folgt (lit. c). Stellt sich
demnach nach altem wie nach geltendem Recht dieselbe Frage, nämlich ob es sich um
Beiträge handelt, die im ausserordentlichen Verfahren zu wenig bezahlt worden sind, oder
um Beitragsnachzahlungen, und sind die Rechtsfolgen dieselben, so kann die Frage offen
gelassen werden, welche der beiden Bestimmungen übergangsrechtlich zur Anwendung
gelangen muss. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass es sich um Beiträge, die im
ausserordentlichen Verfahren festgesetzt bzw. entrichtet wurden, handelt; die
Ausgleichskasse macht demgegenüber geltend, es handle sich um Beitragsnachforderungen.

E. 2
a) Nachgeforderte Beiträge gemäss Art. 41 bis Abs. 2 lit. b AHVV in der Fassung 1987 sind
unter anderem persönliche Beiträge, welche nachträglich erfasst werden, für Zeiten vor dem
Kalenderjahr der Erfassung (Kreisschreiben Zinsen, Rz. 1013). Im ausserordentlichen
Verfahren nachgeforderte Beiträge gemäss Art. 41 bis Abs. 2 lit. c AHVV in der Fassung
1987 sind solche, die erhoben werden, wenn sich aufgrund der Steuermeldung ergibt, dass
zu wenig Zahlungen auf Rechnung der für die Zahlungsperiode geschuldeten Beiträge
geleistet wurden (Kreisschreiben Zinsen, Rz. 1025 f.). Diesfalls liegt keine rückwirkende
Erfassung vor, sondern der Versicherte hat aufgrund - im ausserordentlichen Verfahren
erlassener - provisorischer Veranlagungen bereits bezahlt, im Sinne von
A-conto-Zahlungen, während die Nachzahlung lediglich die sich aus der definitiven



Steuermeldung bzw. definitiven Beitragsveranlagung ergebende Differenz beschlägt. Nur in
diesen Fällen rechtfertigt sich nach BGE 107 V 131 f. die Sonderbehandlung, wonach der
Zins nicht ab Beitrags-, sondern erst ab Erfassungsjahr berechnet wird. b) Im vorliegenden
Fall wurden die Beiträge nicht - zunächst provisorisch - im ausserordentlichen Verfahren
festgelegt und es wurden keine A-conto-Zahlungen geleistet, sondern die Beiträge wurden
nachträglich, rückwirkend für die Beitragsjahre 1983 und folgende im Jahre 1988 erstmals
und zwar sogleich definitiv festgesetzt. Unter diesen Umständen greift aber für den Beginn
der Verzugszinspflicht die Regel von Art. 41 bis Abs. 2 lit. c AHVV in der Fassung 1987
Platz. Danach läuft die Verzugszinspflicht ab Ende des Kalenderjahres, für welches sie
geschuldet ist. Hinzu kommt noch die weitere Voraussetzung, dass nach Art. 41 bis Abs. 4
AHVV in der Fassung 1978 die nach Bundesrecht geschuldeten Beiträge mindestens Fr.
3'000.-- betragen müssen. Dies war erst ab dem Beitragsjahr 1984 der Fall, womit die
Verzugszinspflicht am 1. Januar 1985 zu laufen begann. de| fr | it Schlagworte
ausserordentliches verfahren(beitragsfestsetzung) nachzahlung zahlung beitragsjahr frage
rückwirkung steuermeldung sozialversicherung ahv einkommen selbständige
erwerbstätigkeit entscheid begründung des entscheids berechnung Mehr Deskriptoren
anzeigen Normen Bund AHVV: Art.41 AHVV: Art.41 Leitentscheide BGE 107-V-129
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